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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

mit Urteil vom 22.2.2023 (Az: I R 27/20) hat der BFH entschieden,

dass der Verzicht auf eine angemessene Verzinsung einer auf einem

Gesellschafter-Verrechnungskonto verbuchten Darlehensforderung

einer GmbH zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führen kann.

Die Frage danach war unter anderem deshalb aufgekommen, weil in

den Streitjahren Guthaben seitens der Banken aufgrund der bis vor

kurzem herrschenden Niedrigzinsphase mehrheitlich überhaupt nicht

verzinst wurden. Vielmehr hatten die Kreditinstitute sogar

sogenannte Strafzinsen erhoben. Daher kam vermehrt der Gedanke

auf, dass ein Gesellschafter-Verrechnungskonto nicht verzinst

werden müsse, weil die Gesellschaft für die Einlage bei der Bank

keine Habenzinsen erhalten hätte oder sogar noch Strafzinsen hätte

zahlen müssen.

Mit oben genanntem Urteil lässt der BFH diese Argumentation

jedoch nicht gelten. Aus seiner Sicht ist es schlicht nicht vorstellbar,

dass zwischen fremden Dritten keine Zinsen vereinbart werden,

zumal gegebenenfalls nicht einmal Sicherheiten zur Verfügung

gestellt sind.

Nach Auffassung des BFH gilt daher: Sind keine anderen

Anhaltspunkte für die regelmäßig gebotene Schätzung der

fremdüblichen Zinsen erkennbar, ist es nicht zu beanstanden, wenn

von dem Erfahrungssatz ausgegangen wird, dass sich private

Darlehensgeber und Darlehensnehmer die bankübliche Marge

zwischen Soll- und Habenzinsen teilen. Der BFH hält also den

sogenannten Margen-Teilungsgrundsatz für durchaus in Ordnung.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Steuerberatungskanzlei Kirchberger & Petri

Preußerstraße 18 , 06217 Merseburg

Telefon: +49 3461-54190 | Telefax: +49 346-1541915

www.kirchberger-petri.de

kirchberger@kirchberger-petri.de
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

12.02.2024

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.02.2024 für den

Eingang der Zahlung.

15.02.2024

■
Gewerbesteuer

■
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 19.02.2024 für den

Eingang der Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Februar 2024

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Februar ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.02.2024.

Produkttester bei Amazon: Steuerfragebogen

auszufüllen

Amazon hat ein eigenes Programm für Amazon-Kunden, die Produkte

kostenlos zum Testen erhalten. Allerdings muss jetzt ein

Steuerfragebogen ausgefüllt werden. Das hat laut Bund der

Steuerzahler (BdSt) Nordrhein-Westfalen auch mit dem

Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG) zu tun.

Produkttester erhalten von verschiedenen Firmen Testprodukte, für

die sie zeitnah eine Rezension bei Amazon verfassen. In der Regel

wird kein Geld gezahlt und das Produkt ist nicht wählbar, sondern

wird automatisch verschickt. Bei Amazon können laut BdSt nicht alle

Kunden am Programm teilnehmen. Das Unternehmen suche sich die

Rezensenten selbst aus. Diejenigen, die in das Programm

aufgenommen werden, erhielten die Vorzüge von kostenlosen

Artikeln.

Bislang sind die Vertragsmodalitäten für die Tester laut BdSt aber so,

dass das Eigentum ausdrücklich beim Liefernden verbleibt und nicht

auf den Tester übergeht. Jedoch werde sich nicht aktiv um eine

Rücksendung beziehungsweise Herausgabe bemüht, weswegen das

Produkt meist beim Tester verweile.

Dennoch, so der BdSt, müsse das PStTG beachtet werden. "Dieses

schreibt den Plattformbetreibern vor, ab welchem Umfang Umsätze

beziehungsweise relevante Tätigkeiten an das Finanzamt gemeldet

werden müssen", erklärt Daniela Karbe-Geßler vom BdSt. Dies sei

bei mindestens 30 relevanten Tätigkeiten pro Jahr und einem Entgelt

von mindestens 2.000 Euro der Fall.

In jüngerer Vergangenheit erhielten die Tester nun Nachrichten von

Amazon mit der Aufforderung, einen Steuerfragebogen auszufüllen.

Hintergrund sei eine Erweiterung der EU-Regelung zur

Steuertransparenz. Amazon weise explizit darauf hin, verpflichtet zu

sein, folgende Daten der Produkttester zu übermitteln: Vorname und

Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, Hauptwohnsitz, Steuerliche

Identifikationsnummern (eventuell auch Umsatzsteuer). Ansonsten

drohten dem Plattformbetreiber hohe Bußgelder.

Das wirft laut BdSt die Problematik auf, wie die Tester künftig

steuerlich behandelt werden, nachdem sie gemeldet wurden. Eine

grundsätzliche Steuerpflicht für diese Tätigkeit habe allerdings

bereits zuvor bestanden, wenn Einnahmen erzielt werden. Jedoch sei

das Finanzamt in der Regel nicht über die Tätigkeit als Tester

informiert gewesen. Die zugesandten Produkte seien steuerrechtlich

grundsätzlich als Sacheinnahmen zu qualifizieren. Es gebe bereits

ähnlich gelagerte Fälle, in denen Warenlieferungen für Testzwecke

bei sozialen Influencern als Einnahmen betrachtet und versteuert

worden seien. Daher geht der BdSt davon aus, dass die

Finanzbehörden die Tätigkeit der Amazon-Tester ähnlich bewerten.
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In dem Zusammenhang ergäben sich weitere Fragestellungen für die

steuerliche Beurteilung, unter anderem, ob Einnahmen und in welcher

Höhe (geminderter Endpreis am Abgabeort gemäß § 8 Absatz 2 S.1

Einkommensteuergesetz – EStG) nacherklärt werden müssen, die

Kleinunternehmerregelung im Umsatzsteuerrecht in Höhe von

22.000 Euro/Jahr eingehalten und ob eine Besteuerung umgangen

wird, wenn die Produkte zurückgeschickt werden. Bei der Abfrage und

der Möglichkeit steuerpflichtiger Sacheinnahmen sollten Tester auch

§ 46 Absatz 3 S. 1 EStG beachten. "Dieser besagt, dass

nebenberufliche Einkünfte oder Einkünfte aus nichtselbstständiger

Arbeit bis zu einem Betrag von 410 Euro steuerfrei sind

(Härteausgleich)", erläutert Karbe-Geßler. Dies wäre hier anwendbar.

Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen, PM vom 11.01.2024

Reduzierung von Berichtspflichten: BStBK hat

konkrete Vorschläge

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat zur Initiative

"Rationalisierung der Berichtspflichten" der Europäischen Kommission

Stellung genommen, mit der auf Unionsrecht beruhende

Berichtspflichten für Unternehmen und Verwaltungen reduziert

werden sollen.

Die BStBK unterbreitet konkrete Vorschläge zum Abbau von

Berichtspflichten und zur Vermeidung von Doppelberichterstattung.

Dabei nimmt sie sowohl bestehende als auch noch im

Gesetzgebungsverfahren befindliche EU-Rechtsakte in den Blick.

Nach Auffassung der BStBK müssen auf EU-Ebene dringend noch

weitere Potenziale zum Bürokratieabbau gehoben werden. Dabei

sollte nicht nur das "One-in-one-out"-Prinzip konsequent

angewendet werden. Vielmehr sollte ein "One-in-two-out"-Prinzip

vorherrschen. Ferner sollten die KMU-Schwellenwerte deutlich

angehoben werden, um die Bürokratielasten der kleinen und mittleren

Unternehmen im Vergleich zu multinationalen Konzernen zu

reduzieren sowie regulatorische Flickenteppiche vermieden werden,

indem digitale Infrastrukturen zur EU-weiten Harmonisierung

bereitgestellt und Wahlmöglichkeiten in den Richtlinien geschaffen

werden.

Die ausführliche Stellungnahme ist auf den Seiten der BStBK

(www.bstbk.de) nachlesbar.

Bundessteuerberaterkammer, PM vom 28.11.2023

Akteneinsicht: Kein Anspruch auf Daten-CD

Das Finanzgericht (FG) ist nicht verpflichtet, Behördenakten, die in

Papierform vorliegen, zu digitalisieren und deren Inhalt auf einer

Daten-CD einem Beteiligten zu übergeben. Dies gilt laut

Bundesfinanzhof (BFH) auch, wenn es am ersetzenden Scannen im

Sinne des § 52b Absatz 6 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO)

teilnimmt.

Der Anspruch auf Akteneinsicht im finanzgerichtlichen Verfahren

ergibt sich aus § 78 FGO. Der BFH stellt klar, dass Absatz 3 dieser

Vorschrift keinen zusätzlichen Anspruch darauf vermittelt, dass das

FG die tatsächlich in Papierform vorgelegten Akten digitalisiert und

dem Antragsteller in Form einer Daten-CD übergibt.

Form und Ort der Akteneinsicht würden durch § 78 Absatz 2 und 3

FGO in der ab 01.01.2018 geltenden Fassung ausdrücklich geregelt.

Sie hingen davon ab, ob die Prozessakten elektronisch oder in

Papierform geführt werden. Werden sie teilweise elektronisch,

teilweise in Papierform geführt, sei auch für die Art der Akteneinsicht

danach zu differenzieren, auf welchen Aktenteil sich das Begehren

bezieht.

Werden Behördenakten als Teil der Prozessakten in Papierform

geführt, sei somit die Akteneinsicht nach § 78 Absatz 3 Satz 1 FGO

durch Einsichtnahme in die Akten in Diensträumen zu gewähren.

Eine Bereitstellung des Inhalts der Akten zum Abruf oder durch

Übermittlung des Inhalts auf einem sicheren Übermittlungsweg liege

nach § 78 Absatz 3 Satz 2 FGO allein im Ermessen des Gerichts,

soweit nicht gewichtige Gründe entgegenstehen, so der BFH.

Anders als im Fall elektronisch geführter Akten gemäß § 78 Absatz 2

Satz 3 FGO sehe das Gesetz in § 78 Absatz 3 FGO die Übermittlung

eines Datenträgers mit dem Inhalt der Akten allerdings gerade nicht

vor. Schon aus diesem Grunde sei ein FG jedenfalls nicht

verpflichtet, eine Daten-CD zu erstellen. Eine generelle Pflicht hierzu

ergebe sich auch aus § 52b Absatz 1a FGO schon deshalb nicht, weil

danach die Finanzgerichte erst ab dem 01.01.2026 verpflichtet seien,

die Prozessakten elektronisch zu führen, so der BFH abschließend.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 30.10.2023, X B 35/23 (AdV)

http://www.bstbk.de/
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Unternehmer

KMU mit Betriebsstätte im Ausland: One-Stop-Shop

der Finanzbehörde

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für ein hauptsitzbasiertes

Steuersystem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit

Betriebsstätte im innereuropäischen Ausland unterbreitet. Der

Vorschlag sieht laut Deutschem Steuerberaterverband (DStV) die

Möglichkeit vor, dass Unternehmen sich ausschließlich an die

Finanzbehörde des Hauptsitzes wenden können.

Mit einem KMU-Entlastungspaket habe die EU-Kommission im

September 2023 ein Bündel voller Ankündigungen zur Entlastung von

KMU veröffentlicht. Als Teil dieses Pakets wolle sie ein optionales

Steuersystem für KMU einführen, soweit diese eine oder mehrere

grenzüberschreitende Betriebsstätten im innereuropäischen Ausland

betreiben. Der Richtlinienvorschlag solle zu einer Steuervereinfachung

für KMU führen und damit die Hemmschwelle für Unternehmen

senken, im EU-Binnenmarkt tätig zu werden. Dabei wolle der

Vorschlag mit dem Akronym HOT (Head Office Tax System) KMU die

Möglichkeit bieten, die Zuständigkeit einer einzigen Steuerbehörde

des Hauptsitzes zu wählen – quasi ein One-Stop-Shop der

Finanzbehörde.

Der DStV habe sich HOT näher angeschaut und im Wege des

Rückmeldeverfahrens der EU-Kommission zum Vorschlag seine

Stellungnahme eingereicht.

Insgesamt stelle der Vorschlag eine interessante steuerliche Option

für diejenigen KMU dar, die grenzüberschreitende

Geschäftstätigkeiten im europäischen Binnenmarkt aufnehmen

wollen oder bereits eine Betriebsstätte im innereuropäischen Ausland

gegründet haben. Nach Ansicht des DStV könnte die Wahl eines

einzigen vertrauten Steuersystems den Markteintritt für KMU in

andere Länder des EU-Binnenmarkts tatsächlich vereinfachen. Denn

für die Unternehmen reduzierten sich die Komplexität des

Steuerrechts, die Befolgungskosten und nicht zuletzt bestehende

Sprachbarrieren mit Finanzbehörden und Anbietern von

Steuerberatungsleistungen in anderen Ländern.

Steuerberater in Deutschland könnten durch die Ausübung einer

solchen Option des hauptsitzbasierten Steuersystems für ihre

Mandanten zudem eine bessere und umfänglichere Beratung "aus

einer Hand" anbieten – zumindest, soweit der Mandant seinen

Hauptsitz in Deutschland hat.

Ob HOT die hohen Hürden des Einstimmigkeitsprinzips der 27

Mitgliedstaaten im Rat der EU überwinden und damit über den

derzeitigen Status "Vorschlag" hinausgelangen wird, müsse sich

allerdings noch zeigen. Der DStV sei skeptisch. Die nationalen

Finanzverwaltungen, die strukturelle Veränderungen vornehmen und

ein neues Level der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

beschreiten müssen, stünden im Fall der Einführung von HOT vor

einer Herausforderung. Die zuständige Finanzbehörde in

Deutschland müsse sich zum einen mit den Finanzbehörden in den

anderen Mitgliedstaaten über Steuersatz und der Anwendung des

hauptsitzbasierten Systems austauschen. Zum anderen müsste auch

ein entsprechender Austausch der Steuereinnahmen erfolgen.

Damit die Finanzverwaltungen mit der Umsetzung von HOT nicht

völlig überfordert werden, unterstützt der DStV die vorgesehene

Begrenzung des Anwendungsbereichs auf eigenständige KMU im

Hauptsitz einerseits und auf reine Betriebsstätten im Ausland

andererseits. Eine Erweiterung des Anwendungsbereichs auf

KMU-Gruppen beziehungsweise auf eigenständige

Tochtergesellschaften im Ausland sollte dagegen, zumindest im

ersten Schritt, nicht in Betracht gezogen werden. Ansonsten drohe

HOT während des Gesetzgebungsverfahrens im Rat der EU,

spätestens aber bei der Einführung des neuen Systems, unweigerlich

auf Grund zu laufen.

Eine Einschränkung des Anwendungsbereichs auf bestimmte

Rechtsformen, die die Option HOT ausüben können, lehnt der DStV

dagegen ab. Eine solche Begrenzung stelle eine unangemessene

Einschränkung des fairen Wettbewerbs und der unternehmerischen

Freiheit dar. Stattdessen sollte laut DStV darauf geachtet werden,

dass alle Rechtspersönlichkeiten, die eine Betriebsstätte im

innereuropäischen Ausland gründen können, auch das

hauptsitzbasierte Steuersystem wählen können.

Nach dem Vorschlag müsste ein Unternehmen der zuständigen

Finanzbehörde mindestens drei Monate vor Ablauf eines

Geschäftsjahres mitteilen, ob es für das Folgejahr das

hauptsitzbasierte Steuersystem wählt. Zwar hält der DStV eine

solche Frist im Grundsatz für angemessen, damit die Finanzbehörden

ausreichend Zeit für die erforderliche Umstellung zur Verfügung

haben.
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Andererseits bezwecke der Vorschlag gerade den Abbau von

Hindernissen und einen vereinfachten Markteintritt für

grenzüberschreitend tätige KMU. Zumindest die Erstgründungen von

Betriebsstätten, die im letzten Drittel eines Geschäftsjahres des

Hauptsitzes stattfinden, wären deshalb nach dem Wortlaut des

Vorschlags von der Ausübung der Option für ein hauptsitzbasiertes

Steuersystem ausgeschlossen. Für diese Fälle wäre ausschließlich das

bisherige System des bisherigen "betriebstättenbasierten"

Steuersystems einschlägig. Ein KMU müsste in einem solchen Fall für

ein Jahr ein kosten- und zeitaufwendiges sowie unvertrautes

Steuersystem wählen und könnte sich erst im Folgejahr für das

eigentlich gewünschte hauptsitzbasierte Steuersystem entscheiden.

Dies stellt nach Meinung des DStV ein unangemessenes

Markteintrittshindernis dar. Daher schlägt er vor, Erstgründungen von

Betriebsstätten von dieser Frist auszunehmen.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 09.01.2024

Sturz bei Radtour ist kein Arbeitsunfall

Ein Sturz bei einer sonntäglichen Radtour, bei der der Verunfallte

einen langjährigen Bekannten als zukünftigen Mitarbeiter gewinnen

will, ist dennoch nicht als Arbeitsunfall zu qualifizieren. Dies hat das

Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg entschieden.

Der Kläger ist selbstständiger Versicherungsmakler. Er war auf dem

Rückweg von einer Radtour gestürzt und hatte sich den

Unterschenkel gebrochen. Die Radtour fand an einem Sonntag statt.

R., ein langjähriger Bekannter, fuhr mit. Während der Radtour grillten

die beiden an einem Grillplatz und besuchten danach die Eltern des

Klägers. Danach fuhren beide getrennt nach Hause. Auf dem

Heimweg stürzte der Kläger dann.

Gegenüber seiner gesetzlichen Unfallversicherung, der Beklagten,

teilte der Kläger mit, er habe R. als zukünftigen Mitarbeiter

beziehungsweise Geschäftspartner für den Vertrieb und die

Kundenbetreuung gewinnen wollen. Weil beide gern Sport machten

und das Wetter schön gewesen sei, habe man sich zu einer Radtour

verabredet, um nebenbei Geschäftliches zu besprechen. Der Besuch

bei seinen Eltern habe der Demonstration eines Kundengesprächs

gedient. Dies seien vorbereitende Tätigkeiten für ein Arbeitsverhältnis

gewesen, das aber nach dem Unfall nicht zustande gekommen sei. R.

bestätigte die Angaben des Klägers.

Die Beklagte lehnte die Anerkennung eines Arbeitsunfalls ab, da die

unfallverursachende Tätigkeit keinen ausreichenden Zusammenhang

zu betrieblichen Interessen beziehungsweise zur Tätigkeit als

Unternehmer aufgewiesen habe.

Die Klage blieb in erster und zweiter Instanz erfolglos. Die Radtour

habe, so das LSG, eine so genannte Verrichtung mit gemischter

Motivationslage dargestellt. Sie habe sowohl gemeinsamen privaten

Interessen (Radtouren fahren) als auch – allerdings insoweit

untergeordnet beziehungsweise nachrangig – betrieblichen

Interessen dienen sollen (gegenseitiges Kennenlernen, Beobachten

des Verhaltens bei Kundengesprächen). Dies ergebe sich etwa aus

der Schilderung des Klägers, man "habe sich zu einer Radtour

verabredet, um nebenbei (sic) Geschäftliches zu besprechen".

Eine Verrichtung mit gemischter Motivationslage erfülle dann den

Tatbestand der versicherten Tätigkeit, wenn das konkrete Geschehen

hypothetisch auch ohne die private Motivation des Handelns

vorgenommen worden wäre. Dies verneint das LSG vorliegend. Denn

ohne das gemeinsame private Interesse am Radfahren hätten der

Kläger und R. ihr Kennenlernen nicht im Rahmen einer Fahrradtour

durchgeführt und es wäre insofern auch nicht zu dem

unfallverursachenden Unfall des Klägers auf dem Heimweg von

dieser Radtour gekommen.

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 13.09.2023, L 8

U 1620/22
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Kapital-

anleger

Anlegerschäden: Schnellere Musterverfahren in

Arbeit

Das Bundesjustizministerium (BMJ) hat am 28.12.2023 einen

Referentenentwurf zur Reform des

Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes (KapMuG) veröffentlicht.

Das bisher befristet bis zum 31.08.2024 geltende KapMuG sieht für

bestimmte kapitalmarktbezogene Rechtsstreitigkeiten ein besonderes

zivilprozessuales Musterverfahren vor. Dieses soll die effektive

Verhandlung und Durchsetzung insbesondere von

Schadensersatzansprüchen geschädigter Anleger bei falschen,

irreführenden oder unterlassenen öffentlichen

Kapitalmarktinformationen erleichtern. Solche Informationen können

beispielsweise in Börsenprospekten oder Jahresabschlüssen enthalten

sein.

Nach der Konzeption des KapMuG legt beispielsweise das über eine

Klage wegen Anlegerschäden verhandelnde Landgericht auf Antrag

einer Partei Tatsachen- oder Rechtsfragen, die sich in mindestens

zehn bereits erhobenen Einzelklagen gleichlautend stellen, dem

jeweiligen Oberlandesgericht (OLG) vor. In dem dann von einem

gerichtlich ausgewählten Musterkläger unter Beteiligung aller übrigen

Ausgangsparteien geführten Musterverfahren entscheidet das OLG

einheitlich mit Bindungswirkung für alle individuellen Klagen.

Ziel der nun initiierten Reform ist es laut BMJ, das KapMuG innerhalb

seines bisherigen Anwendungsbereichs zu einem sowohl für die

Gerichte als auch die geschädigten Anleger effektiven Instrument bei

der Bewältigung von Massenverfahren mit kapitalmarktrechtlichem

Bezug fortzuentwickeln. Im Zuge dessen soll das KapMuG entfristet

und dauerhaft etabliert werden.

Unter anderem seien folgende Änderungen vorgesehen:

Der Zeitraum von der Einzelklage vor dem Landgericht bis zum

Musterverfahren beim OLG soll verkürzt werden. Dazu würden

gesetzliche Fristen angepasst, Zuständigkeiten weiter konzentriert

und das Verfahren bis zu einem Eröffnungsbeschluss des OLG werde

verschlankt.

Die Stellung des OLG innerhalb des KapMuG-Systems soll gestärkt

werden, indem es künftig selbst die sich aus den Einzelklagen

ergebenden Feststellungsziele für das Musterverfahren formuliert.

Die häufig hohe Zahl der Verfahrensbeteiligten im Musterverfahren

soll reduziert werden. Deshalb sollen künftig nicht mehr automatisch

alle Einzelklagen, die den Gegenstand des Musterverfahrens

betreffen, in dieses hineingedrängt werden. Wollen Parteien nicht

am Musterverfahren teilnehmen, sollen sie ihren Rechtsstreit künftig

unabhängig als Individualverfahren führen können.

Die Gerichtsakten für Musterverfahren sollen schon vor Ablauf der

für die Gerichte bis 01.01.2026 laufenden Regelfrist digital geführt

werden müssen. So könnten die wegen der Vielzahl der

Verfahrensbeteiligten bisher langwierigen Akteneinsichten künftig

parallel und schneller erfolgen.

Der Entwurf wurde laut BMJ an Länder und Verbände verschickt und

auf der Internetseite des Ministeriums veröffentlicht. Die

interessierten Kreise könnten nun bis zum 31.01.2024 Stellung

nehmen.

Bundesjustizministerium, PM vom 28.12.2023

Vorabpauschale gemäß § 18 Absatz 4

Investmentsteuergesetz: Neuer Basiszins

bekanntgegeben

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat den Basiszins zum

02.01.2024 bekanntgegeben, der für die Berechnung der

Vorabpauschale für 2024 gemäß § 18 des Investmentsteuergesetzes

(InvStG) erforderlich ist.

Der Anleger eines Investmentfonds hat als Investmentertrag unter

anderem die Vorabpauschale nach § 18 InvStG zu versteuern (§ 16

Absatz 1 Nr. 2 InvStG). Die Vorabpauschale für 2024 gilt gemäß § 18

Absatz 3 InvStG beim Anleger als am ersten Werktag des folgenden

Kalenderjahres – also am 02.01.2025 – zugeflossen. Die

Vorabpauschale für 2024 ist unter Anwendung des Basiszinses vom

02.01.2024 zu ermitteln.

Der Basiszins ist gemäß § 18 Absatz 4 InvStG aus der langfristig

erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abzuleiten. Dabei ist auf

den Zinssatz abzustellen, den die Deutsche Bundesbank anhand der

Zinsstrukturdaten jeweils auf den ersten Börsentag des Jahres

errechnet. Das BMF hat den maßgebenden Zinssatz im

Bundessteuerblatt zu veröffentlichen.
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Das BMF hat nun gemäß § 18 Absatz 4 Satz 3 InvStG den Basiszins

zur Berechnung der Vorabpauschale bekannt gegeben, der aus der

langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet ist. Die

Deutsche Bundesbank habe hierfür auf den 02.01.2024 anhand der

Zinsstrukturdaten einen Wert von 2,29 Prozent für

Bundeswertpapiere mit jährlicher Kuponzahlung und einer

Restlaufzeit von 15 Jahren errechnet.

Bundesfinanzministerium, Schrieben vom 05.01.2024, IV C 1 - S

1980-1/19/10038 :008

Bankwebsite sieht "komisch" aus: Vorsicht geboten

Wer beim spätabendlichen Online-Banking einen Anruf von einer

"Bankmitarbeiterin" erhält, sollte alarmiert sein und keinesfalls Daten

herausgeben oder ungeprüft Transaktionen bestätigen. Das gilt umso

mehr, wenn einem die Bankwebseite "komisch" vorkommt. Denn die

Bank haftet nicht für Verluste, wenn sich ihrem Kunden hätte

aufdrängen müssen, dass etwas nicht stimmt, wie ein vor dem

Landgericht (LG) Lübeck verhandelter Fall zeigt.

Ein Mann wollte sich am Abend per Computer beim Online-Banking

seiner Bank anmelden. Weil ihm die Webseite komisch vorkam, rief er

diese lieber erneut mit seinem Smartphone auf. Die gleiche Webseite

erschien – mit der Aufforderung, seine persönlichen Daten

einzugeben. Nach der Eingabe erschien auf der Seite ein Zahlencode

mit der Mitteilung, der Bankkunde werde gleich einen Anruf erhalten.

Kurz darauf gegen 21.30 Uhr meldete sich eine Frau am Telefon, die

sich als Bankmitarbeiterin ausgab und erklärte, der Mann müsse für

die Anmeldung die TANApp auf seinem Smartphone öffnen und die

Anmeldung freigeben. Dem kam der Mann nach. Daraufhin fragte die

Anruferin, ob der Mann ein Tagesgeldkonto eröffnen wolle. Das

bejahte er. Die Anruferin erklärte dann, zum Test werde sie einen

Betrag auf das Konto überweisen, das müsse der Kunde in seiner App

freigeben. Auch dem kam der Mann nach. Was genau er auf seiner

App freigab, überprüfte er nicht. Am nächsten Morgen stellte er fest,

dass mehrere Tausend Euro auf seinem Konto fehlten.

Vor dem LG Lübeck verlangte der Mann das Geld von seiner Bank

zurück. Auf dem Server der Bank müsse ein Virus gewesen sein. Er

habe zum Test nur einen Euro zur Überweisung freigegeben. Die Bank

wollte das Geld nicht erstatten. Der Mann hätte den Betrug in Form

des so genannten Phishings (Password Fishing) erkennen müssen und

nicht 15.000 Euro zur Überweisung freigeben dürfen.

Das LG hat zugunsten der Bank entschieden. Normalerweise müsse

diese den Betrag zwar erstatten, wenn eine Zahlung ohne

Zustimmung des Kunden erfolgt (so genannter nicht autorisierter

Zahlungsvorgang). Allerdings gelte dies nicht, wenn der Kunde grob

fahrlässig gehandelt hat – also nicht aufmerksam genug war, obwohl

er hätte bemerken müssen, dass etwas nicht stimmt. Der Mann

hätte den Betrug bemerken müssen, da ihm die Webseite bereits

merkwürdig vorgekommen sei und ihn der spätabendliche Anruf zur

Kontoeröffnung hätte misstrauisch machen müssen. Der Mann hätte

sorgfältig prüfen müssen, welchen Betrag er auf welches Konto

überweist, selbst bei einer Überweisung von nur einem Euro. Dies

habe er nicht getan.

Landgericht Lübeck, Urteil vom 19.12.2023, 3 O 83/23, nicht

rechtskräftig
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Immobilien-

besitzer

Grundsteuer: Weitere Musterklagen

Nach Berlin und Rheinland-Pfalz sind jetzt auch in

Nordrhein-Westfalen zwei von beiden Verbänden unterstützte Klagen

bei den Finanzgerichten eingereicht worden. Damit setzen der Bund

der Steuerzahler (BdSt) und Haus & Grund ihr Engagement fort, wie

der BdSt Rheinland-Pfalz meldet.

Das Aktenzeichen lauteten beim Finanzgericht (FG)

Berlin-Brandenburg 3 K 3142/23, beim FG Rheinland-Pfalz 4 K

1205/23, beim FG Köln 4 K 2189/23 und beiM FG Düsseldorf 11 K

2310/23 Gr und 11 K 2309/23 Gr.

Darüber hinaus unterstützten beide Verbände inzwischen ein

Beschwerdeverfahren als Musterverfahren, in dem das FG

Rheinland-Pfalz gegen zwei Grundsteuerwertbescheide im Jahr 2023

noch die Aussetzung der Vollziehung im einstweiligen Rechtsschutz

wegen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit der Bewertung gewährt

hatte. Diese Verfahren seien nun beim Bundesfinanzhof (BFH)

anhängig, weil das Finanzamt gegen den Beschluss des FG

Beschwerde erhoben hat. Hier lauten die Aktenzeichen laut BdSt II B

79/23 und II B 78/23.

Die Klagen vor den Finanzgerichten und das Verfahren vor dem BFH

richteten sich alle gegen die Bescheide über die Feststellung des

Grundsteuerwertes zum 01.01.2022 nach dem Bundesmodell. Die

neue Bewertung war laut BdSt notwendig geworden, weil das

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die bisher geltende Bewertung für

die Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt hatte und der

Gesetzgeber aufgefordert war, ein neues Bewertungsverfahren zu

schaffen. Die neue Grundsteuer solle aufgrund der Bescheide über

den Grundsteuerwert und die darauf festgesetzten

Grundsteuermessbeträge von den Kommunen ab 2025 erhoben

werden.

BdSt und Haus & Grund hielten die neue Bewertung im

Bundesmodell für verfassungswidrig und unterstützten das Ziel, das

neue Bewertungsverfahren vom BVerfG erneut prüfen zu lassen.

Gerade die pauschal anzusetzenden Mieten bei der Bewertung der

Grundstücke und die Bodenrichtwerte beeinflussten die Werte der

Grundstücke deutlich, kritisieren BdSt-Präsident Reiner Holznagel und

Haus & Grund-Präsident Kai H. Warnecke.

Mit ihren Musterklagen lassen der BdSt und Haus & Grund prüfen,

ob die Neu-Bewertung der Grundstücke nach dem Bundesmodell

verfassungsmäßig ist. Eigentümer könnten sich auf diese

Musterklage berufen und Einspruch gegen ihren

Feststellungsbescheid über den Grundsteuerwert beim Finanzamt

einlegen sowie das Ruhen des Verfahrens aus

Zweckmäßigkeitsgründen beantragen. Kommt das Finanzamt dem

Antrag nach, bleibe das Einspruchsverfahren bis zu einem Urteil in

der Musterklage offen.

Grundsätzlich gilt laut BdSt allerdings, dass die Kommunen bis zu

einer höchstrichterlichen Klärung der Frage der

Verfassungsmäßigkeit aufgrund der aktuell festgestellten

Grundsteuer- oder Äquivalenzwerte und der darauf beruhenden

Grundsteuermessbeträge zum 01.01.2025 die Grundsteuer neu

feststellen werden. Die hier neu bekanntgegebenen Werte müssten

die Eigentümer zunächst zahlen.

Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz e.V., PM vom 11.04.2023

Luxusimmobilien: Keine Steuerersparnis durch

Vermietung

Wird ein Objekt mit einer Größe von mehr als 250 Quadratmetern

Wohnfläche vermietet, können aufgrund der Vermietung

entstehende Verluste nicht ohne Weiteres mit anderen Einkünften

des Steuerpflichtigen verrechnet werden. Dies hat der

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Ein Elternpaar hatte insgesamt drei Villengebäude mit einer

Wohnfläche von jeweils mehr als 250 Quadratmetern erworben. Die

Immobilien vermieteten die Eheleute unbefristet an ihre volljährigen

Kinder. Durch die Vermietung entstanden den Steuerpflichtigen

jährliche Verluste zwischen 172.000 Euro und 216.000 Euro. Diese

verrechneten sie mit ihren übrigen Einkünften. Dadurch ergab sich

eine erhebliche Einkommensteuerersparnis.

Der BFH hat die Verrechnung der Verluste mit den übrigen

Einkünften und die damit verbundene Steuerersparnis nicht

zugelassen. Wird eine Immobilie mit einer Wohnfläche von mehr als

250 Quadratmetern vermietet, müsse der Steuerpflichtige

nachweisen, dass die Vermietung mit der Absicht erfolge, einen

finanziellen Überschuss zu erzielen. Könne er diesen Nachweis nicht

führen, weil er über einen längeren Zeitraum Verluste erwirtschafte,

handele es sich bei der Vermietungstätigkeit um eine steuerlich nicht

beachtliche Liebhaberei.
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Im Fall einer Liebhaberei seien aus dieser Tätigkeit stammende

Verluste nicht mit anderen positiven Einkünften verrechenbar.

Der BFH bestätigt mit dieser Entscheidung seine bisherige

Rechtsprechung, wonach bei der Vermietung aufwendig gestalteter

oder ausgestatteter Objekte (zum Beispiel Größe von mehr als 250

Quadratmetern Wohnfläche; Schwimmhalle) nicht automatisch von

einer steuerbaren Tätigkeit auszugehen ist. Denn insoweit handele es

sich um Objekte, bei denen die Marktmiete den besonderen

Wohnwert nicht angemessen widerspiegelt und die sich aufgrund der

mit ihnen verbundenen Kosten oftmals auch nicht kostendeckend

vermieten lassen. Daher sei bei diesen Objekten anlässlich der

steuerlichen Erfassung der Einkünfte regelmäßig nachzuweisen, dass

über einen 30-jährigen Prognosezeitraum ein positives Ergebnis

erwirtschaftet werden kann.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.06.2023, IX R 17/21

Bescheid über die Feststellung eines

Grundbesitzwertes: Falschbezeichnung des

Grundstücks führt zu Nichtigkeit

Wird in einem Bescheid über die Feststellung eines Grundbesitzwertes

zum Zweck der Erbschaftsteuer ein Grundstück so fehlerhaft

bezeichnet, dass nicht mehr eindeutig bestimmbar ist, was von der

Feststellung genau umfasst sein soll, ist der Bescheid nichtig und kann

von Seiten der Finanzbehörde auch ohne Zustimmung des

Betroffenen aufgehoben werden. Dies hat das Hessische Finanzgericht

(FG) entschieden.

Geklagt hatten zwei Erben, die durch Erbfall jeweils zu je zur Hälfte

Miteigentümer eines Mietwohngrundstücks und eines weiteren land-

und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücks geworden waren. Das

beklagte Finanzamt schätzte für diese beiden Grundstücke die

Grundbesitzwerte und erließ jeweils einen Feststellungsbescheid.

Darin wurden die Grundstücke entsprechend ihrer Nutzung bewertet.

Allerdings stimmte die Lagebezeichnung in beiden Bescheiden

überein, sodass das zuständige Erbschaftsteuerfinanzamt davon

ausging, dass es sich um ein und denselben Bescheid handelte.

Demzufolge legte es lediglich den Grundbesitzwert über das

Mietwohngrundstück der Besteuerung zugrunde. Im Rahmen eines

Steuerstrafverfahrens fiel dies erstmals auf und das Finanzamt

erklärte den ergangenen Bescheid in Bezug auf das land- und

forstwirtschaftlich genutzte Grundstück für nichtig.

Die Kläger traten dem entgegen und wollten vor dem FG erreichen,

dass der ursprüngliche Feststellungsbescheid bestehen bleibt.

Der Einzelrichter hat die Klage abgewiesen.

Nach § 125 der Abgabenordnung sei ein Bescheid nichtig, wenn er an

einem besonders schwerwiegenden Fehler leide und dies

offenkundig sei. Die gesonderte Feststellung der Grundbesitzwerte

setze voraus, dass klar und eindeutig bestimmt sei, auf welches

Grundstück sich die Feststellung beziehe. Dies umfasse auch die

exakte Lagebezeichnung. Vorliegend komme erschwerend hinzu,

dass beide Grundstücke unter derselben Lagebezeichnung erfasst

worden seien, sodass aus dem Bescheid heraus nicht klar erkennbar

sei, welcher Wert wofür festgestellt werde. Dass die Kläger ein

Interesse an der Aufrechterhaltung des Bescheides hätten, falle

insoweit nicht ins Gewicht, da das Finanzamt von Amts wegen eine

Nichtigkeitsfeststellung vornehmen dürfe. Ebenso komme es nicht

darauf an, aus welchem Antrieb das Finanzamt den Bescheid für

nichtig erkläre.

Gegen das Urteil ist eine Nichtzulassungsbeschwerde beim

Bundesfinanzhof (II B 27/23) eingelegt worden.

Finanzgericht Hessen, Urteil vom 23.03.2023, 3 K 240/22, nicht

rechtskräftig
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Angestellte

Arbeitnehmer-Sparzulage: Verdopplung der

Einkommensgrenze

Mehr Förderberechtigte durch eine Anhebung der Einkommensgrenze

zur Arbeitnehmer-Sparzulage – hierauf weist der Bund der

Steuerzahler (BdSt) Rheinland-Pfalz hin.

Die gesetzliche Sparzulage werde auf Antrag als staatlicher Zuschuss

vom Wohnsitzfinanzamt des Arbeitnehmers festgesetzt. Diese müsse

mit der Einkommensteuererklärung bis zum Ende des vierten Jahres

nach dem ersten Sparjahr gestellt werden.

Die Sparzulagen sind laut BdSt vermögenswirksame Leistungen im

Sinne von Geldleistungen oder Teile des Arbeitsentgelts, die der

Arbeitgeber für den Arbeitnehmer anlegt, und durch eine

Bescheinigung des Anlageinstituts nachzuweisen. Die Sparzulage

werde angesammelt und erst ausgezahlt, wenn die Bedingungen

erfüllt sind. Dazu gehöre die Erreichung der Sperr- und

Rückzahlungsfristen. Zudem dürfe die Sparzulage vor Ablauf der Frist

nicht unberechtigterweise genutzt werden.

Die Arbeitnehmer-Sparzulage betrage 20 Prozent bei Investitionen,

soweit diese 400 Euro jährlich nicht überschreiten, und zum Beispiel

für Bausparverträge neun Prozent, soweit diese 470 Euro jährlich

nicht überschreiten. Erfolgt eine Investition in beide Anlageformen,

betrage die Sparzulage höchstens: 400 Euro x 20 Prozent = 80 Euro

und 470 Euro x neun Prozent = rund 43 Euro. Damit könnten

insgesamt 123 Euro als Sparzulage genutzt werden — allerdings nur

von Arbeitnehmern mit einem niedrigen zu versteuernden

Einkommen.

Bisher lagen die Grenzen für Bausparverträge laut BdSt bei 17.900

Euro für Unverheiratete beziehungsweise 35.800 Euro für

Verheiratete und für andere Anlageformen bei 20.000 Euro

beziehungsweise 40.000 Euro. Am 24.11.2023 seien diese Grenzen im

Rahmen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes auf 40.000 Euro

beziehungsweise 80.000 Euro angehoben worden. Dadurch werde

nach Expertenschätzungen der Kreis der Förderberechtigten auf 13,8

Millionen Steuerzahler ausgeweitet.

Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz e.V., PM vom 29.12.2023

Steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder

Nachtarbeit: Zur Berechnung des maßgeblichen

Grundlohns

Der für die Bemessung der Steuerfreiheit von Zuschlägen zur

Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit maßgebende Grundlohn ist

der laufende Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer bei der für ihn

maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit für den jeweiligen

Lohnzahlungszeitraum arbeitsvertraglich zusteht. Ob und in

welchem Umfang der Grundlohn ihm tatsächlich zufließt, ist für die

Bemessung der Steuerfreiheit der Zuschläge daher ohne Belang. Dies

stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Durch die Steuerfreiheit der Zuschläge für den Dienst zu den

begünstigten Zeiten solle dem Arbeitnehmer ein finanzieller

Ausgleich für die besonderen Erschwernisse und Belastungen der mit

Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit verbundenen Arbeitszeiten,

die den biologischen und kulturellen Lebensrhythmus stören,

gewährt werden, führt der BFH aus. Dieser Ausgleich könne jedoch

nur gelingen, wenn die Höhe der Steuerfreiheit nach dem

vereinbarten, nicht aber nach dem tatsächlich zugeflossenen

laufenden Arbeitslohn bestimmt wird. Denn nur dann könne der

Arbeitnehmer von Anbeginn des Arbeitsverhältnisses und vor

Ableistung des Dienstes zu den begünstigten Zeiten ersehen, in

welcher Höhe die Zuschläge vom Arbeitgeber steuerfrei zu gewähren

sind.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.08.2023, VI R 11/21

Vielzahl von Pflichtverstößen kann zu gerichtlicher

Auflösung des Betriebsrats führen

Ein Betriebsrat kann gemäß § 23 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz

(BetrVG) auf Antrag durch das Arbeitsgericht aufgelöst werden,

wenn er objektiv erheblich und offensichtlich schwerwiegend gegen

seine gesetzlichen Pflichten verstößt. Auch wenn einzelne Verstöße

zwar für sich genommen noch keine Auflösung rechtfertigen, kann

sich aus der Gesamtschau mehrerer Gesetzesverstöße die

Untragbarkeit der weiteren Amtsausübung ergeben. Als Verstoß

kommt beispielsweise die grundsätzliche Missachtung der

Verpflichtung zur vertrauensvollen Zusammenarbeit in Frage. Dies

hat das Arbeitsgericht (ArbG) Elmshorn entschieden.
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In einer kommunalen Verkehrsgesellschaft in privater Rechtsform

werden 168 Mitarbeiter beschäftigt. Es existiert ein Betriebsrat mit

sieben Mitgliedern. Dessen Auflösung beantragten mehr als ein

Viertel der Belegschaft sowie die Arbeitgeberin und waren damit

erfolgreich.

Das ArbG begründet die Auflösung mit der Zusammenschau diverser

Pflichtverletzungen. So habe sich der Betriebsrat in einem Eilverfahren

vor Gericht auf eine falsche Versicherung an Eides Statt berufen. Er

nehme für seine Betriebsratsarbeit bezahlte Freistellung im

Gesamtumfang von mehr als drei Vollzeitstellen in Anspruch, was

nach der Gesetzessystematik erst für eine Betriebsgröße von 901 bis

1500 Mitarbeiter vorgesehen ist. Drei beziehungsweise fünf Verstöße

gegen die Lenk- und Ruhezeiten binnen zwölf Monaten rechtfertigten

keine Prüfungstiefe, die die Kontrolle von Dienstplänen im Umfang

von mehreren Tagen in der Woche durch diverse

Betriebsratsmitglieder erfordert. Dies entspräche der faktischen

Freistellung in der Größenordnung von mindestens einer

Vollzeitstelle.

Der Großteil des Gremiums habe an einer Gerichtsverhandlung sowie

einer Betriebsratssitzung nebst Vorbesprechung im Gericht

teilgenommen, angezeigt wäre allein die Teilnahme des Vorsitzenden

gewesen. Der Betriebsrat bearbeite und prüfe eingegangene

Urlaubsanträge, obwohl kein Streit hierüber zwischen der

Arbeitgeberin und den beteiligten Arbeitnehmern ersichtlich ist. Er

habe bei seinen Ankündigungen von Betriebsratsarbeit durchgehend

ungenügende Zeitangaben gemacht, sodass die Mitglieder für den

ganzen Tag ausgeplant werden mussten. Ferner habe er auf einer

Betriebsratsversammlung Gesundheitsdaten von Mitarbeitern

weitergegeben.

Daneben führe er quasi eine doppelte Personalakte, in dem er alle

Dienstpläne, Krankheitsmitteilungen und Urlaubsanträge ausdruckt

und in eigenen Aktenordnern ablegt. Der Zweck dieser Speicherung

sei mehr als zweifelhaft, so das ArbG Elmshorn. Auch der Betriebsrat

sei grundsätzlich zur so genannten Datensparsamkeit angehalten. Im

Übrigen verstoße er gegen § 43 Absatz 2 BetrVG, indem er den

Geschäftsführer der Arbeitgeberin und weitere Personen der

Leitungsebene von der Teilnahme an der Betriebsversammlung

ausschließt. Maßgeblich sei schon das Ansinnen, den Geschäftsführer

von der Teilnahme abhalten zu wollen. Schließlich verstoße der

Betriebsrat gegen § 39 Absatz 1 Satz 2 BetrVG, wenn er

Sprechstunden durchführt, ohne sich vorher mit der Arbeitgeberin auf

Zeit und Ort geeinigt zu haben.

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Es ist Beschwerde beim

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein eingelegt worden (5 TaBV

16/23).

Arbeitsgericht Elmshorn, Urteil vom 23.08.2023, 3 BV 31 e/23, nicht

rechtskräftig

Arbeitgeber muss nicht zahlen, wenn er verspätet

Auskunft gibt

Grundsätzlich müssen Arbeitgeber ihren ausgeschiedenen

Beschäftigten auf Wunsch die über sie gespeicherten Daten

mitteilen und dazu auch Auskunft geben. Geschieht das nur

unvollständig oder verspätet, so führt das jedoch nicht zu einem

Entschädigungsanspruch.

In dem konkreten Fall hatte ein Mann ein Jahr lang beim

Kundenservice eines Immobilienunternehmens gearbeitet. Nach

seinem Ausscheiden verlangte er die Auskunft über gespeicherte

Daten - und Kopien davon.

Kommt der Ex-Arbeitgeber dem zunächst nur sehr schleppend nach

und sind die Daten unvollständig (was er später nach weiteren

Aufforderungen aber „gerade zog“), so hat der ehemalige

Beschäftigte keinen Anspruch auf eine Entschädigungszahlung.

Eine Geldentschädigung sehe das Gesetz nur bei Verstößen gegen

die Regeln für die Datenverarbeitung selbst vor, sofern Betroffenen

dadurch ein Schaden entstanden ist. Eine verspätete Auskunft wird

von der Entschädigungsklausel nicht erfasst.

LAG Düsseldorf, 3 Sa 295/23
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Familie und

Kinder

Kindschaftsrecht: Reform geplant

Das Bundesjustizministerium (BMJ) hat ein Eckpunktepapier zur

Modernisierung des Kindschaftsrechts mit Vorschlägen für neue

Regeln im Sorge-, Umgangs- und Adoptionsrecht vorgelegt.

In nichtehelichen Lebensgemeinschaften, Trennungs-, Patchwork-

und Regenbogenfamilien soll es einfacher werden, Kinder

partnerschaftlich zu betreuen. Eltern sollen einfacher Vereinbarungen

über Sorge und Umgang schließen können und Dritten

sorgerechtliche Befugnisse oder Umgangsrechte einräumen können.

Kinder sollen in ihrer Rechtsposition gestärkt werden. Der Schutz vor

häuslicher Gewalt in Sorge- und Umgangsverfahren soll verbessert

werden. Außerdem soll das Adoptionsrecht liberalisiert werden.

Konkret vorgeschlagen werden insbesondere folgende Neuerungen:

■
Das Wechselmodell, das viele Eltern nach einer Trennung

schon jetzt leben, soll erstmalig gesetzlich geregelt werden:

Es soll klargestellt werden, dass das Familiengericht in

einem Umgangsverfahren (nach Trennung) eine Betreuung

durch beide Elternteile, gegebenenfalls auch eine

paritätische Betreuung anordnen kann – wenn dies dem

Kindeswohl am besten entspricht.

■
Ein Vater, der mit der Mutter zusammenwohnt, aber nicht

verheiratet ist, soll künftig einfacher das Sorgerecht

erlangen können. Wenn die Mutter nicht widerspricht, soll

eine einseitige, beurkundete Erklärung ausreichen.

■
Eltern sollen mehr Autonomie in Bezug auf ihr Sorgerecht

erhalten: Sie sollen die Alleinsorge eines Elternteils

vereinbaren können; auch eine Übertragung der elterlichen

Sorge von einem Elternteil auf den anderen soll leichter

möglich sein.

■
"Kleines Sorgerecht": Die Sorgeberechtigten (im Regelfall

also die Eltern) sollen künftig durch Vereinbarung bis zu

zwei weiteren Personen – zum Beispiel ihren jeweils neuen

Partnern – sorgerechtliche Befugnisse einräumen können.

■
Mit Dritten sollen die sorgeberechtigten Eltern künftig auch

Vereinbarungen über den Umgang mit dem Kind schließen

können.

■
Kinder sollen ein Recht auf Umgang mit Großeltern und

Geschwistern, mit anderen Bezugspersonen sowie mit

leiblichen, nicht rechtlichen Elternteilen erhalten.

■
Kinder sollen ab dem Alter von 14 Jahren im Sorge- und

Umgangsrecht künftig ausdrückliche

Mitentscheidungsbefugnisse haben. So sollen sie zum

Beispiel eine erneute Entscheidung über eine bereits

getroffene Umgangsregelung beantragen können.

■
Der Schutz vor häuslicher Gewalt im Sorge- und

Umgangsrecht soll durch folgende Anpassungen des

Gesetzes verbessert werden: Es soll klargestellt werden,

dass das Familiengericht in Umgangsverfahren

Anhaltspunkten für häusliche Gewalt gegenüber dem Kind

und/oder dem anderen Elternteil und deren Folgen

umfassend und systematisch nachgehen und eine

Risikoanalyse vornehmen muss. Bei Partnerschaftsgewalt

soll ein gemeinsames Sorgerecht regelmäßig ausscheiden.

Es soll klargestellt werden, dass das Familiengericht den

Umgang beschränken oder ausschließen kann, wenn dies

erforderlich ist, um eine konkrete Gefährdung des

betreuenden Elternteils durch einen gewalttägigen

Ex-Partner abzuwenden.

■
Auch Paare, die nicht verheiratet sind, sollen gemeinsam

ein Kind adoptieren können; bisher ist dies nur

verheirateten Paaren möglich. Verheiratete Personen

sollen künftig auch allein ein Kind adoptieren können.

Das BMJ wird auf Grundlage des Eckpunktepapiers nun einen

Gesetzentwurf für die Reform des Kindschaftsrechts erarbeiten. Den

Gesetzentwurf will es noch im ersten Halbjahr 2024 vorgelegen.

Bundesjustizministerium, PM vom 16.01.2024

Abstammungsrecht: Soll modernisiert werden

Das Bundesjustizministerium (BMJ) hat ein Eckpunktepapier zur

Reform des Abstammungsrechts vorgelegt. Das Abstammungsrecht

bestimmt, wer die rechtlichen Eltern eines Kindes sind. Es soll in

verschiedener Hinsicht fortentwickelt werden.

Bewährte Grundsätze des geltenden Rechts sollen dabei erhalten

bleiben. So soll ein Kind laut BMJ auch künftig nicht mehr als zwei

rechtliche Eltern haben können (Zwei-Eltern-Prinzip). Auch werde

die Frau, die das Kind geboren hat, auch künftig stets rechtliche

Mutter des Kindes sein. Ferner bleibe es dabei, dass rechtlicher Vater

auch künftig ist, wer bei Geburt mit der Mutter verheiratet ist, wer

die Vaterschaft anerkennt oder wessen Vaterschaft gerichtlich

festgestellt worden ist.
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Vorgesehen sind insbesondere folgende Neuerungen:

■
Wenn ein Kind in eine Partnerschaft von zwei Frauen

geboren wird, soll die Partnerin der Frau, die das Kind

geboren hat, künftig ebenfalls ohne Adoptionsverfahren

Mutter des Kindes werden können. Für sie soll insoweit das

Gleiche gelten wie bei verschiedengeschlechtlichen Paaren

für den männlichen Partner der Frau, die das Kind geboren

hat. Sind beide Frauen verheiratet, soll die Ehefrau der Frau,

die das Kind geboren hat, im Zeitpunkt der Geburt kraft

Gesetzes ebenfalls Mutter des Kindes werden. Außerdem

soll es möglich sein, durch Anerkennung der Mutterschaft

rechtliche Mutter zu werden – so wie auch ein Mann die

Vaterschaft für ein Kind anerkennen kann.

■
Vor Zeugung eines Kindes soll vereinbart werden können,

wer neben der Frau, die das Kind geboren hat, Vater oder

Mutter des Kindes werden soll. Dadurch soll insbesondere

bei privaten Samenspenden (so genannte Becherspenden)

frühzeitig eine rechtssichere Eltern-Kind-Zuordnung

ermöglicht werden.

■
Ein leiblicher Vater, der als rechtlicher Vater Verantwortung

für sein Kind übernehmen will, soll durch folgende

Änderungen in seiner Rechtsposition gestärkt werden:

Solange ein gerichtliches Verfahren läuft, in dem ein Mann seine

Vaterschaft feststellen lassen will, soll grundsätzlich kein anderer

Mann die Vaterschaft für dieses Kind anerkennen können.

Wer glaubt, leiblicher Vater zu sein, soll die Vaterschaft eines anderen

Mannes künftig auch dann anfechten können, wenn eine

sozial-familiäre Beziehung des Kindes zu dem anderen Mann besteht.

Eine sozial-familiäre Beziehung zwischen dem Kind und seinem

rechtlichen Vater soll die Anfechtung der Vaterschaft insoweit nicht

mehr kategorisch ausschließen. Vielmehr soll das Gericht in einem

solchen Fall künftig im Einzelfall prüfen, ob das Interesse an der

Anfechtung der Vaterschaft das Interesse am Fortbestand der

bisherigen Zuordnung überwiegt. Vorrang soll im Zweifel das

Interesse am Erhalt der gelebten Familie haben.

Erwartet eine verheiratete Frau ein Kind von einem anderen Mann

als ihrem Ehemann (zum Beispiel von ihrem neuen Lebensgefährten),

soll der andere Mann künftig einfacher rechtlicher Vater werden

können, wenn die Mutter und ihr Ehemann einverstanden sind. Der

leibliche Vater soll die Vaterschaft künftig bis spätestens acht

Wochen nach der Geburt des Kindes anerkennen können, ohne dass

ein Anfechtungsverfahren durchzuführen ist. Einer Scheidung der Ehe

soll es dazu nicht mehr zwingend bedürfen.

■
Kinder sollen es künftig einfacher haben, ihr Recht auf

Kenntnis der eigenen Abstammung zu verwirklichen. Dafür

sind folgende Änderungen vorgesehen: Künftig soll es

möglich sein, durch gerichtlichen Beschluss feststellen zu

lassen, ob eine Person leiblicher Vater eines Kindes ist –

ohne dass sich zugleich die rechtliche Elternschaft ändert;

das Verfahren wird gleichrangig neben den Statusverfahren

(Anfechtung beziehungsweise Feststellung der rechtlichen

Vaterschaft) zugänglich sein. Ein Kind kann so feststellen

lassen, wer sein leiblicher Vater ist, ohne dazu die

rechtliche Bindung zu seinem rechtlichen Vater kappen zu

müssen.

■
Neben offiziellen Samenspenden (also Samenspenden aus

einer Samenbank) sollen dort auch private Samenspenden

und Embryonenspenden erfasst werden können.

Das BMJ wird auf Grundlage des Eckpunktepapiers nun einen

Gesetzentwurf für die Reform des Abstammungsrechts erarbeiten.

Den Gesetzentwurf will es noch im ersten Halbjahr 2024 vorgelegen.

Bundesjustizministerium, PM vom 16.01.2024
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